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§ 8 Oö. SG Geheimhaltungspflicht
 Oö. SG - Oö. Statistikgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

Die bei einer statistischen Erhebung oder bei deren Auswertung mitwirkenden Personen, die keiner gesetzlichen

Geheimhaltungsverp1ichtung unterliegen, sind verp1ichtet, die Angaben der befragten Personen, die bei der

Erhebung gemachten Beobachtungen sowie alle ihnen bei der Auswertung bekannt gewordenen Daten geheim zu

halten, soweit und solange dies aus einem der in Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG genannten Gründe, insbesondere

zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen, erforderlich und verhältnismäßig ist. (Anm:

LGBl.Nr. 64/2025)

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2025&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 8 Oö. SG Geheimhaltungspflicht
	Oö. SG - Oö. Statistikgesetz


